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Verlierer Hochschulen?

Die Frage, wer durch die geplante Föde-
ralismusreform eigentlich gewinnt, ob der
Bund oder die Länder stärker werden, hat
sich für die Hochschulen so bisher noch
nicht gestellt. Ziel der Neuordnung der Zu-
ständigkeiten im föderalen System ist es,
»die Handlungs- und Entscheidungsfä-
higkeit von Bund und Ländern zu verbes-
sern, die politischen Verantwortlichkeiten
deutlicher zuzuordnen und die Zweckmä-
ßigkeit und Effizienz der Aufgabenerfül-
lung zu steigern«. 

Die Hochschulen sind nicht so naiv zu
glauben, dass dies ohne Machtpoker ab-
ginge. Weder der Bund noch die Län-
der wollen Kompetenzen abgeben, oh-
ne an anderer Stelle einen Bedeutungs-
zuwachs zu erfahren. Was den Hoch-
schulen aber Sorge macht, ist, dass in
diesem Machtpoker gerade der Hoch-
schulbereich als Spielwiese für das
Machtbegehren einzelner Ministerpräsi-
denten herhalten muss und die viel be-
schworene Zweckmäßigkeit und Effizienz
der Aufgabenerfüllung in den Hintergrund
zu treten droht. 

Die Hochschulen in Deutschland stehen
vor großen und wichtigen Herausforde-
rungen: Seit Jahrzehnten unterfinanziert,
sollen sie nach den jüngsten KMK-Prog-
nosen in den nächsten sechs bis zehn
Jahren bis zu 30% mehr Studienanfän-
ger als heute aufnehmen und ihnen ein
hoch qualifizierendes Studium ermögli-
chen, das gesamte Studien- und Ab-
schlusssystem im Rahmen des Bologna-
prozesses umstellen sowie das Zulas-
sungssystem neu regeln und sich dem
schärfer werdenden internationalen Wett-
bewerb stellen. 

Mit ähnlich großen Herausforderungen
in den sechziger Jahren konfrontiert,
wurde der so genannte »kooperative Fö-
deralismus« entwickelt. Ihn jetzt zu stär-

ken, massiv in die Hochschulen zu in-
vestieren, Sonderprogramme zur Bewäl-
tigung der stark steigenden Nachfrage
nach Studienplätzen aufzulegen, die Au-
tonomie der Hochschulen zu stärken
und leistungssteigernden Wettbewerb
zwischen den Hochschulen zu initiieren,
wäre das Gebot der Stunde. Stattdes-
sen sollen die kooperativen Föderalis-
muselemente weitgehend eliminiert wer-
den, von Kooperationsverbot ist sogar
die Rede, die Gemeinschaftsfinanzie-
rung entfällt, man setzt auf einen kom-
petitiven statt kooperativen Föderalis-
mus und nimmt das Gefälle zwischen
finanzstarken und finanzschwachen
Ländern in Kauf. 

Deshalb eine kurze Einschätzung vorweg:
Die Hochschulen könnten die Verlierer der
Föderalismusreform sein.

Würde die im Koalitionsvertrag beabsich-
tigte Föderalismusreform so umgesetzt,
wie derzeit geplant, würde dies Nachtei-
le für die Hochschulen in Deutschland mit
sich bringen.

Ich will dies an einigen Punkten erläutern: 

Künftig könnte der Bund die Hochschu-
len nur noch in sehr begrenztem Umfang
bei der wichtigen Aufgabe des Hoch-
schulbaus unterstützen, und es ist offen,
ob die Länder dann ihrer Verantwortung
gerecht werden könnten. 

Die geplante Trennung von Forschung
(die vom Bund mitgefördert werden kann)
und von Lehre (Förderungsverbot für den
Bund) wäre nicht nur mit der deutschen
Universitätstradition unvereinbar, sie be-
nachteiligte auch den Bereich der Lehre
gegenüber der Forschung. Diese Ent-
wicklung würde noch verstärkt durch die
Regelung, dass der Bund die außeruni-
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versitäre Forschung uneingeschränkt fördern könnte, die
Hochschulforschung aber nur im Rahmen einzelner Vor-
haben. Die Hochschulforschung ist bereits jetzt aufgrund
von Finanzierungsentscheidungen der Vergangenheit (kon-
tinuierliche Mittelzuwächse bei der außeruniversitären For-
schung, stagnierende bis rückläufige Hochschuletats der
Länder) in einem erheblichen Wettbewerbsnachteil gegen-
über der außeruniversitären Forschung. Diese Diskrepanz
würde noch an Schärfe zunehmen. 

Die grundsätzliche Einheitlichkeit der Zulassungsbedingun-
gen für Studierende, der Qualitätssicherung und vor allem
der akademischen Abschlüsse wäre in Frage gestellt, eben-
so die der Beschäftigung von Hochschullehrern. Die zu er-
wartende Zersplitterung würde die Wettbewerbsposition des
deutschen Hochschulsystems gerade im Entstehungspro-
zess des europäischen Hochschulraums und im schärfer
werdenden globalen Wettbewerb gefährden. Am schwers-
ten wiegt, dass Bund und Länder allein aus Gründen ver-
meintlicher gesetzgeberischer Stringenz jede gemeinsame
institutionelle Förderung der Hochschulen im Bereich der
Lehre ausschließen würden, obwohl über die Notwendig-
keit solcher Gemeinschaftsfinanzierung ein breiter Konsens
besteht.

Aus der Sicht der Hochschulen sind deshalb folgende Re-
gelungen unerlässlich:

1. Bund und Länder müssen bei wichtigen Aufgaben die
Hochschulen im Einvernehmen auch institutionell ge-
meinsam fördern können. Die rechtliche Unsicherheit,
mit der die Förderung von Sonderprogrammen und Mo-
dellvorhaben bisher behaftet war, muss im novellierten
Grundgesetz behoben werden. Nicht ein Verbot der ge-
meinsamen Finanzierung (das de facto ja auch ein Ko-
operationsverbot bedeutet), sondern die ausdrückliche
Ermöglichung ist der sachlich richtige und zwingend
notwendige Weg. Wenn die demographische Heraus-
forderung der nächsten 15 Jahre und die Veränderun-
gen am Arbeitsmarkt tatsächlich als Chance verstan-
den werden sollen, muss die hierzu notwendige Stär-
kung der Hochschulen konsequent erfolgen. Die Su-
che nach »Hintertüren« der Förderung, wie sie gegen-
wärtig die Diskussion beherrscht, wird der Bedeutung
der Aufgabe nicht gerecht. Die Länder sollten sich im
eigenen Interesse die Freiheit erhalten, in jeder Sach-
lage zu prüfen, ob sie die Möglichkeiten, die ihnen der
Bund bieten kann, nutzen wollen. Nur so können sie
ihre Verantwortung für die Wissenschaft glaubhaft wahr-
nehmen. 

2. Das Abweichungsrecht der Länder gegenüber der ge-
setzgeberischen Kompetenz des Bundes im Wissen-
schaftsbereich muss fallen. Die Einheitlichkeit der
Hochschulabschlüsse in Deutschland muss mit Blick
auf die Identität des deutschen Hochschulsystems

im europäischen Hochschulraum gesichert sein. Dar-
über hinaus müssen die Länder eine im Grundsatz ein-
heitliche, zumindest aber kompatible Ausgestaltung
der Zulassungsverfahren, der Studienfinanzierung und
der Qualitätssicherung sicherstellen, um die Vergleich-
barkeit der Studienbedingungen und die Mobilität der
Studierenden in Deutschland zu gewährleisten.

3. Einheitliche Grundbedingungen für die Beschäftigung von
Hochschullehrern sind für die deutschen Hochschulen
im internationalen Wettbewerb unverzichtbar. Hierzu ge-
hört auch ein einheitlicher Wissenschaftstarifvertrag, um
vergleichbare und transparente Voraussetzungen zwi-
schen den Bundesländern und zwischen den universi-
tären und außeruniversitären Forschungseinrichtungen in
Deutschland zu schaffen. 

4. Die Zweckbindung der Hochschulbaumittel und das Ge-
bot der Gegenfinanzierung durch die Länder müssen
gewährleistet sein, wenn der Bund den überwiegen-
den Teil der Fördermittel auf die Länder überträgt. Hier-
zu bedarf es einer Selbstverpflichtung der Länder. Nur
so haben auch die finanzschwächeren Bundesländer
eine Chance, ihrer Verantwortung für den Hochschul-
bau in den politischen Entscheidungsprozessen der Län-
derparlamente tatsächlich gerecht zu werden. Darüber
hinaus ist mit Blick auf die aktuellen Finanzierungspro-
bleme vieler Länder eine Übergangsregelung notwen-
dig, derzufolge der Bund für einen bestimmten Zeitraum
über den vorgesehenen Anteil hinaus verstärkt fördern
kann. Die Begleitgesetzgebung ist so anzupassen, dass
die Hochschulen tatsächlich an der Förderung partizi-
pieren können. 

5. Es sind die einzelnen Hochschulen, die sich in Forschung
und Lehre einem immer schärfer werdenden interna-
tionalen Wettbewerb stellen müssen. Das nimmt auch
die einzelnen Länder in die Pflicht. Die Finanzierung und
die Zuordnung von Gestaltungs- und Entscheidungs-
kompetenz im Sinne einer Stärkung der Hochschulau-
tonomie muss dieser Situation Rechnung tragen. Die
Hochschulen werden der Herausforderung, die mit der
gesteigerten Eigenverantwortung verbunden ist, durch
wachsende Professionalisierung gerecht werden.

Die Hochschulen hoffen, dass die Föderalismusreform in
ihren Auswirkungen auf die Hochschulen doch noch zum
Gegenstand ausführlicher Beratungen wird. Sie fordern
Bund und Länder auf, trotz der schwierigen politischen Ge-
samtsituation, mit der die Föderalismusreform verknüpft
ist, für Korrekturen offen zu sein und die sachlichen Not-
wendigkeiten über den politischen Kompromiss zu stel-
len. Politik und Gesellschaft richten für die Bewältigung der
großen Zukunftsaufgaben unseres Staates hohe Erwartun-
gen an die Hochschulen. Die Hochschulen müssen im In-
teresse des Nachwuchses und der internationalen Wett-
bewerbsfähigkeit darauf achten, dass sie dafür auch die
notwendigen Voraussetzungen erhalten. Die Hochschulen

i fo  Schne l ld ienst  10/2006 –  59.  Jahrgang

4



Zur Diskussion gestellt

appellieren eindringlich an die Verantwortlichen in Politik,
Wirtschaft und Gesellschaft, dafür einzutreten, dass die
Zukunftschancen Deutschlands nicht gefährdet werden.
Das hochschulpolitisch Notwendige muss auch grund-
rechtlich gestaltet werden. Die Zukunftsfähigkeit der Hoch-
schulen in Bildung und Forschung, Qualifizierung und In-
novation ist zu wichtig, um sie dem politischen Kompro-
miss zu opfern.

Nicht nur Gewinner, sondern auch viele
Verlierer

»Wie gewonnen, so zerronnen«, lehrt uns ein bekanntes
Sprichwort, das im übertragenen Sinn auch gut auf die der-
zeit in Vorbereitung befindliche Föderalismusreform passt.
Denn es handelt sich hierbei um ein Projekt, bei dem es
nicht nur Gewinner, sondern auch Verlierer gibt, meist so-
gar in beiderlei Gestalt zugleich. Um zu verstehen, wie we-
nig eindeutig Vor- und Nachteile bei der einen oder ande-
ren Seite zu verbuchen sind, braucht man nur einen Rück-
blick in die Vergangenheit zu werfen und sich die schwie-
rigen, kontroversen Verhandlungen über dieses Vorhaben
auf allen politischen Ebenen vor Augen zu führen – ange-
fangen bei der Ministerpräsidentenkonferenz, die 1998 und
2001 erste Anstöße gab, über die »Kommission von Bun-
destag und Bundesrat zur Modernisierung der bundesstaat-
lichen Ordnung«, die von Oktober 2003 bis Dezember 2004
tagte, schließlich aber an mangelnder Kompromissbereit-
schaft bei Kompetenzen im Bildungswesen und Umwelt-
schutz scheiterte, bis hin zum Koalitionsvertrag vom
18. November 2005, in dem eine Einigung über die noch
offenen Fragen erzielt wurde, die letztendlich zum Beschluss
der Bundeskanzlerin und der Regierungschefs der Länder
vom 14. Dezember 2005 führte, wo die Ziele der Reform
erneut beschrieben wurden: Entflechtung der Gesetzge-
bungskompetenzen von Bund und Ländern, Abbau gegen-
seitiger Blockaden im Gesetzgebungsverfahren, Reduk-
tion von Mischfinanzierungen und Stärkung der Europa-
tauglichkeit des Grundgesetzes.

Zu erklären ist dieser langwierige, komplizierte Beratungs-
prozess vor allem damit, dass keineswegs nur unterschied-
liche Interessen von Bund und Ländern oder bestimmte An-
liegen der Kommunen auf einen Nenner zu bringen waren.
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Nicht selten verliefen die Fronten quer zu jenen Gliederun-
gen: nämlich zwischen alten und neuen oder reichen und
armen Ländern, Parlamenten und Regierungen, verschie-
denen Parteien und sogar zwischen einzelnen Ressorts auf
Bundes- und/oder Landesebene. Zwar hat diese Unüber-
sichtlichkeit der Konfliktlinien einerseits dazu beigetragen,
dass Kompromisse jenseits politischer Lager möglich wur-
den, andererseits aber auch verhindert, dass Probleme, die
allen Beteiligten von vornherein zurzeit unlösbar schienen,
auch nur thematisiert werden konnten. Dazu gehören et-
wa eine Neugliederung des Bundesgebietes, wie sie seit
1949 aussteht, eine Demokratisierung des Bundesrates
durch direkte Wahl seiner Mitglieder (sog. Senatslösung),
namentlich aber eine durchgreifende Reform der Finanzbe-
ziehungen zwischen Bund und Ländern. Die Begründung
für den Verzicht auf letztere lautete kurz und bündig: Vor
dem Auslaufen des Solidarpakts II im Jahre 2019 und ei-
ner erst dann möglichen Revision des kürzlich geänderten,
gerade in Kraft getretenen Länderfinanzausgleichs dürfe an
den bestehenden Regelungen der Finanzverfassung nicht
gerüttelt werden.

Dabei hätte die jetzt geplante Föderalismusreform eine Über-
prüfung dieser Finanzbeziehungen durchaus verdient. Denn
erstens werden den Ländern neue Aufgaben übertragen,
die dem Konnexitätsprinzip entsprechend auch zusätzliche
Ausgaben mit sich bringen. Zweitens erfordert die ange-
strebte Trennung der Sachkompetenzen bei Bund und Län-
dern, um hinreichend wirksam zu werden, auch eine Ent-
flechtung des seit 1969 eng verknüpften, durch Gemein-
schaftsaufgaben und Gemeinschaftssteuern zusammenge-
schweißten Finanzverbundes. Drittens ist allgemein aner-
kannt, dass die Finanzverantwortung der Länder und Ge-
meinden, die noch nicht einmal über ihre eigenen Steuern
entscheiden können, dringend gestärkt werden muss, um
etwa durch Zuschlagsrechte zu Bundessteuern oder auto-
nome Besteuerungsspielräume die notwendigen Anreize für
eine dynamische Entwicklung zu schaffen. Nicht zuletzt ge-
hört viertens auch der – in der Welt einzigartige – horizon-
tale Länderfinanzausgleich erneut auf den Prüfstand, der in
eine ausschließlich vertikale Form gebracht und durch dif-
ferenzierte Finanzzuweisungen des Bundes an bedürftige
Länder ersetzt werden müsste.

So gesehen gibt es bei der jetzigen Föderalismusreform bis-
her eigentlich überhaupt keine Gewinner, sondern in Anbe-
tracht jener Reformdefizite auf allen Seiten nur potentielle
Verlierer. Nimmt man noch die vielerorts geäußerte Kritik an
einzelnen Vorschlägen hinzu, zum Beispiel an der Verringe-
rung der Zahl zustimmungspflichtiger Gesetze im Bundes-
rat als »Schlag ins Wasser«, an der Verlagerung von Gesetz-
gebungsbefugnissen auf die Länder als »Kleinstaaterei«, am
Verzicht des Bundes auf Kompetenzen im Bildungswesen
als »Provinzialismus«, an den Abweichungsrechten der Län-
der von Bundesgesetzen als »babylonische Sprachverwir-

rung« oder an der unzureichenden Stärkung des Bundes bei
der Repräsentanz des Gesamtstaates auf europäischer Ebe-
ne als »Selbstentmachtung«, dann könnte leicht der Ein-
druck entstehen, dass aus der gegenwärtigen Erneuerung
der bundesstaatlichen Ordnung in Deutschland, die – ver-
bunden mit den umfangreichsten Verfassungsänderungen
seit 1949 – schon als »Mutter aller Reformen« bezeichnet
worden ist, nur ein mageres »Mütterchen« wird. 

Damit würde man jedoch den weit reichenden und längst
überfälligen Verbesserungen im Bund/Länder-Verhältnisses
nicht gerecht, die mit den jetzigen Reformschritten erreicht
werden können. Dies umso mehr, als die föderative Ordnung
in Deutschland bereits spätestens mit der Wiedervereini-
gung in eine strukturelle Schieflage geraten ist, an deren Be-
gradigung bereits 1992/93 eine mindestens ebenso sach-
kundig besetzte und von besten Absichten geleitete »Ge-
meinsame Verfassungskommission von Bundestag und
Bundesrat« gescheitert ist, weil man sich zu jener Zeit noch
nicht einmal über die Abschaffung des Hochschulrahmen-
gesetzes einigen konnte. Allerdings besteht jede Reform, an
der verschiedene politische Akteure mit divergierenden In-
teressen beteiligt sind, in einem wechselseitigen Geben und
Nehmen, das am Ende niemanden als eindeutigen Gewin-
ner oder Verlierer zurücklässt.

Dies zeigt sich bereits bei denjenigen Regelungen, welche
die bisherigen Rahmenkompetenzen des Bundes
(Art. 75 GG) ersetzen sollen, die sich bisher deshalb nicht
bewährt haben, weil der Bund etwa auf den Gebieten des
Hochschulrechts und des Beamtenrechts nicht nur einen
Rahmen gesetzt, sondern praktisch Vollregelungen geschaf-
fen hatte. Nunmehr soll er im Wege konkurrierender Ge-
setzgebung nur noch den Hochschulzugang und die Hoch-
schulabschlüsse sowie die Statusrechte der Beamten re-
geln können. Das gesamte übrige Hochschulrecht geht
ebenso wie das sonstige Recht der Landesbediensteten
(einschließlich des Laufbahnrechts) in die alleinige Verant-
wortung der Länder über. Auf den ersten Blick scheinen
hierbei die Länder an Gestaltungsmacht gewonnen zu ha-
ben. Allerdings empfinden gerade die ärmeren unter ihnen
ihre neuen Zuständigkeiten auf dem Gebiet des öffentlichen
Dienstrechts eher als »Danaergeschenk«, weil sie fürch-
ten, bei einem Besoldungswettbewerb um das beste Per-
sonal leicht ins Hintertreffen zu geraten. 

Ähnliches gilt für wichtige Teile des Umweltrechts (Natur-
schutz, Landschaftspflege, Wasserhaushalt), die ebenfalls
in den Katalog der konkurrierenden Gesetzgebung überführt
werden sollen. Damit bietet sich zwar einerseits dem Bund
die Möglichkeit einer Gesamtregelung, etwa in Form des seit
langem geforderten Umweltgesetzbuches, und dies sogar
ohne an die Erforderlichkeitsklausel des Art. 72 Abs. 2 GG
gebunden zu sein. Zugleich werden andererseits aber den
Ländern von bundesgesetzlichen Vorschriften Abweichun-
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gen erlaubt, bei denen die nicht ganz unberechtigte Sorge
besteht, dass es zwecks Steigerung der Attraktivität für In-
vestoren und Industrieansiedlungen zu einem Wettlauf um
die niedrigsten Umweltstandards kommen könnte. Will der
Bund dies verhindern, muss er erneut tätig werden und sei-
nerseits das unzureichende Landesrecht korrigieren, wovon
allerdings die Länder wiederum abweichen können. Dieses
Beispiel belegt, wie Reformen im Bereich der Gesetzgebung,
die ein solches »Ping-Pong« gestatten, zwar stets auf wech-
selseitigem Geben und Nehmen (im wörtlichen Sinn) beru-
hen, aber gerade deshalb, weil es bei derartigen Kompro-
missen keine Gewinner oder Verlierer gibt, zu einem Schwe-
bezustand der Rechtsunsicherheit führen, der sich letztlich
allein zum Nachteil der Bürger auswirken kann.

Weitere Materien, die wegen ihres Regionalbezugs oder
mangelnden Erfordernisses einer bundeseinheitlichen Re-
gelung ganz in die Gesetzgebungshoheit der Länder über-
gehen sollen, sind noch heftig umstritten. Dazu gehören ins-
besondere der Strafvollzug, das Notariat und das Versamm-
lungsrecht. Beim Strafvollzug befürchtet man nicht nur von
Land zu Land unterschiedliche Haftbedingungen, sondern
auch neue Hindernisse für die bisher relativ reibungslose län-
derübergreifende Zusammenarbeit. Das Notarwesen ist zwar
traditionell zersplittert, erfordert aber weiterhin allgemeine
Zugangsregeln sowie eine einheitliche Aus- und Fortbildung.
Im Versammlungsrecht könnten sich für Auflagen oder Ver-
bote unterschiedliche Maßstäbe herausbilden und bei bun-
desweiten Demonstrationen ebenfalls Probleme für die not-
wendige Länderkoordinierung (Amtshilfe) ergeben. Begrün-
det wird diese Kompetenzverschiebung trotz jener Nach-
teile vor allem mit dem Argument einer Stärkung der Lan-
desparlamente. Ob dieser Effekt aber wirklich eintritt, kann
aber durchaus bezweifelt werden. Denn nicht selten dürf-
ten die genannten Schwierigkeiten in der Praxis dadurch be-
hoben werden, dass sich statt der Parlamente die Länder-
bürokratien in Staatsverträgen oder Verwaltungsabkommen
auf gemeinsame Regeln verständigen, wenn nicht gar Mus-
terentwürfe erarbeiten, deren unveränderte Übernahme ein-
zelne Volksvertretungen kaum verweigern können.

Auf der anderen Seite sind die Kompetenzgewinne des
Bundes im Bereich der Gesetzgebung eher von margina-
ler Bedeutung. In den Rang einer ausschließlichen Zustän-
digkeit werden aus dem bisherigen Rahmenrecht das Mel-
de- und Ausweiswesen sowie der Schutz deutschen Kul-
turgutes gegen Abwanderung in das Ausland erhoben. Au-
ßerdem wird der Bund künftig das Waffen- und Spreng-
stoffrecht, die Versorgung der Kriegsbeschädigten und die
Fürsorge für die ehemaligen Kriegsgefangenen sowie die
Erzeugung und Nutzung der Kernenergie nicht mehr wie
bisher in konkurrierender, sondern ebenfalls in ausschließ-
licher Zuständigkeit regeln dürfen. Praktisch ändert sich
dadurch wenig, weil auf all diesen Gebieten bereits mehr
oder weniger lückenloses Bundesrecht existiert. Das gilt

auch für weitere Materien der konkurrierenden Gesetzge-
bung, wie zum Beispiel für das bürgerliche Recht, das Straf-
recht, das Arbeits- und Sozialrecht oder das Prozessrecht
sowie für das Personenstandswesen, das Vereinsrecht und
das Recht der Wirtschaft, die zwar im Katalog des Art. 74
Abs. 1 GG verbleiben, aber von einer Erforderlichkeitsprü-
fung nach Art. 72 Abs. 2 GG ausgenommen werden, weil
Bund und Länder hier übereinstimmend von der Notwen-
digkeit bundeseinheitlicher Regelungen ausgehen. Sieht
man von der Hauptstadtklausel in Art. 22 Abs. 1 GG ab,
erschöpft sich die für den Bund einzig neue ausschließli-
che Gesetzgebungszuständigkeit in der Regelung präven-
tiver Befugnisse des Bundeskriminalamts bei der Abwehr
von Gefahren des internationalen Terrorismus – eine Auf-
gabe, die von der Wiesbadener Behörde in Zusammenar-
beit mit den Landeskriminalämtern praktisch schon jetzt
wahrgenommen wird.

Legt man also nur die Gesetzgebungskompetenzen auf
Waagschalen, dürfte sich bei einem Vergleich der Verschie-
bungen zugunsten Bund einerseits und der Länder ande-
rerseits ein leichtes Übergewicht für die Länder ergeben. Da-
bei ist allerdings fraglich, ob die Länder ihren Zuwachs an
Regelungsbefugnissen auch tatsächlich als Gewinn und nicht
eher als Last empfinden. Denn mit wachsender Gestaltungs-
macht ist stets auch ein Mehr an politischer Verantwortung
verbunden, von der keineswegs sicher ist, dass alle Länder
bereits ungeduldig darauf warten, sie endlich übernehmen
zu können. Wie dem auch sei, eines steht jedenfalls fest:
Es wird mit der anstehenden Reform zweifellos gelingen,
jedenfalls im Bereich der Gesetzgebung Zuständigkeiten
sachgerechter zu verteilen, die Gefahr von Übergriffen des
Bundes in Regelungsbereiche der Länder zu verringern,
die Konzentration der Ausschöpfung von konkurrierenden
und Rahmenkompetenzen beim Bund teilweise rückgän-
gig zu machen und damit insgesamt zu einer deutlichen Ent-
flechtung, zur klarerer Aufgabenzuweisung und zu mehr
Transparenz im Bund/Länder-Verhältnis beizutragen.

Dieses positive Fazit lässt sich nur bedingt auch für die we-
nigen Neuregelungen auf dem Gebiet der Steuern und Fi-
nanzen ziehen. Von den Mischfinanzierungen bei den Ge-
meinschaftsaufgaben nach Art. 91a GG wird nur die Zustän-
digkeit für den Hochschulbau ausgenommen und ganz den
Ländern übertragen. Es bleibt also wie bisher bei einer ge-
meinsamen Finanzverantwortung für die Verbesserung der
regionalen Wirtschaftsstruktur, der Agrarstruktur und des
Küstenschutzes. Bei der Forschungsförderung nach Art. 91b
GG können Bund und Länder nur noch in Fällen überregio-
naler Bedeutung aufgrund von Vereinbarungen zusammen-
wirken, soweit es um Einrichtungen und Vorhaben außer-
halb von Hochschulen oder von Vorhaben, Bauten oder
Großgeräten an Hochschulen geht. Ebenfalls gestattet ist
dem Bund gerade noch eine Mitfinanzierung von Vergleichs-
studien über die Leistungsfähigkeit des Bildungswesens (z.B.
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PISA). Darüber hinaus werden ihm mit einer Art »Koopera-
tionsverbot« in Art. 104 b Abs. 1 Satz 1 (neu) GG jegliche
Finanzhilfen an die Länder auf den Gebieten ihrer ausschließ-
lichen Gesetzgebung (z.B. der schulischen Bildung, Kultur
oder des Rundfunks) ausdrücklich untersagt. Ob sich die-
ser Sieg der Länder über einen allzu spendierfreudigen Bund
gerade im Bildungsbereich nicht letztlich als »Pyrrhussieg«
erweist, darf angesichts der enormen Kosten anstehender
Bildungsreformen mit Fug zumindest vermutet werden. Im-
merhin hat der Bund auf der anderen Seite den Ländern
mit Blick auf Brüssel einen nationalen Stabilitätspakt und
eine Pflicht zur Lastentragung bei Verstößen gegen supra-
nationale oder völkerrechtliche Obliegenheiten abgerungen.

Eine Gesamtwürdigung der anstehenden Grundgesetzän-
derungen wäre jedoch unvollständig, wenn nicht noch kurz
auf den eigentlichen Auslöser der geplanten Föderalismus-
reform eingegangen würde: nämlich den Versuch, die Blo-
ckademöglichkeiten des Bundesrates durch eine Verringe-
rung der Zahl zustimmungsbedürftiger Gesetze zu reduzie-
ren. Dies soll dadurch erreicht werden, dass Bundesgeset-
ze, welche entgegen der allgemeinen Landeszuständigkeit
für die Behördeneinrichtung und das Verwaltungsverfahren
diese Gegenstände mitregeln, künftig nicht mehr der Zu-
stimmung des Bundesrates unterliegen, sondern es in sol-
chen Fällen den Ländern erlaubt wird, von den Vorgaben
des Bundes abzuweichen. Nur ausnahmsweise wird dann
der Bund »wegen eines besonderen Bedürfnisses nach bun-
deseinheitlicher Regelung« zumindest über das Verwaltungs-
verfahren noch ohne Abweichungsmöglichkeit entschei-
den dürfen. Weiterhin werden allerdings alle Bundesgeset-
ze zustimmungspflichtig bleiben, die den Ländern finanziel-
le Lasten zur Erbringung von Geldleistungen oder geldwer-
ten Sachleistungen aufbürden. 

Ob und inwieweit diese Schwächung des Bundesratsein-
flusses und damit der Landesregierungen tatsächlich zu der
erhofften Verminderung zustimmungspflichtiger Gesetze
führt, ist freilich umstritten. Optimistische Prognosen sagen
eine Halbierung der jetzigen 55% voraus, pessimistische
Schätzungen sprechen von höchstens einem Drittel. Den-
noch lässt sich bei aller Ungewissheit über den Erfolg der
Föderalismusreform schon jetzt feststellen, dass trotz oder
vielleicht sogar gerade wegen das Fehlens eindeutiger Ge-
winner oder Verlierer zumindest eine reale Chance besteht,
damit die bundesstaatliche Ordnung in Deutschland auf die
Herausforderungen des 21. Jahrhunderts vorzubereiten, d.h.
transparenter, handlungsfähiger und verantwortlicher zu or-
ganisieren, im Ganzen also auch bürgerfreundlicher zu ge-
stalten. Mit anderen Worten: Selbst für notorische Kritiker,
die meinen, auf halbem Wege stehen geblieben zu sein, ist
das Glas nicht halbleer, sondern halbvoll. 

Gewinn für den Gesamtstaat

Der Bundesstaat – auch oft einfach Föderalismus genannt
– gehört zu den grundlegenden Prinzipien unseres Staates
(s. Artikel 20 GG). Er kann, selbst durch Verfassungsände-
rung mit Zweidrittelmehrheit – ebenso wie die Demokratie
oder die Rechtsstaatlichkeit – nicht abgeschafft werden,
auch wenn die Zahl der 16 Bundesländer als solche verän-
derbar ist. 

Dennoch hat es seit Bestehen der Bundesrepublik
Deutschland immer wieder Änderungen an einzelnen Ele-
menten dieses Prinzips gegeben. Seit den neunziger Jah-
ren wird wieder über solche Änderungen gesprochen. Es
wird geklagt über »langwierige und komplizierte Entschei-
dungswege« sowie (zu) starke institutionelle Verflechtun-
gen. Die Landtage wurden in ihrer Bedeutung, insbes. we-
gen mangelnder Kompetenzen reduziert, die Landesre-
gierungen, besonders die Ministerpräsidenten über den
Bundesrat aufgewertet. Parteipolitisch motivierte Blocka-
den durch den Bundesrat gegenüber einer politisch an-
ders gefärbten Bundestagsmehrheit sind häufig vorge-
kommen und hinterließen den Eindruck eines sich selbst
blockierenden Systems. 

Dem wollten wir im Herbst 2003 durch die Berufung einer
32-köpfigen »Kommission zur Modernisierung der bundes-
staatlichen Ordnung« etwas entgegensetzen, doch deren
Vorschläge (unter Vorsitz von Ministerpräsident Edmund
Stoiber und unserem damaligen SPD-Fraktionsvorsitzenden
Franz Müntefering entwickelt) scheiterten im Dezember 2004
letztlich an der Hochschulpolitik. Erst mit Bildung der Gro-
ßen Koalition konnten die letzten Gegensätze überwunden
werden (vgl. Koalitionsvereinbarung vom 18. November
2005). Daraus wurde ein umfangreicher Gesetzentwurf er-
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arbeitet, der am 10. März 2006 in 1. Lesung im Deutschen
Bundestag behandelt wurde (s. BT-Drs. 16/813 und 814).
Gleichzeitig wurde ein gleichlautender Entwurf im Bundes-
rat erstmalig beraten.

Nunmehr berät der Rechtsausschuss federführend über
die Vorlage. Er hat zusammen mit dem Innenausschuss
des Bundesrates eine große Anhörung über sieben Tage
(ab dem 15. Mai bis zum 2. Juni 2006) angesetzt, in der
die Abgeordneten Experten sowohl zu den allgemeinen
verfassungsrechtlichen wie zu besonderen Fachthemen,
wie Bildung oder Umwelt, ausgiebig befragen können. Da-
nach müssen dann rasch Schlussfolgerungen gezogen
werden, um gegebenenfalls nötige Änderungen mit dem
Koalitionspartner und den Ländern abzusprechen und die
Reform möglichst noch vor der Sommerpause zu verab-
schieden.

Was gewinnt der Bund?

Für den Bundestag ist die Senkung der Zustimmungsquo-
te seiner Gesetze im Bundesrat entscheidend. Bisher sind
allein aufgrund von Verfahrensregelungen des Bundes ca.
25 bis 30% der Bundesgesetze zustimmungsbedürftig; dies
soll durch eine Änderung des Artikel 84 GG künftig wegfal-
len. Die Länder dürfen dann das Verwaltungsverfahrens-
recht und die Behördeneinrichtungen selbst abweichend
regeln. Denn letztlich kommt es für den Bund nicht darauf
an, ob sein Gesetz etwa von Regierungspräsidenten, von
Landräten oder von kommunalen Behörden ausgeführt,
sondern dass es überhaupt und nach seinen inhaltlichen
Vorgaben vollzogen wird. Im Ausnahmefall kann der Bund
dennoch einheitliches Verfahrensrecht in allen 16 Bundes-
ländern erzwingen, dann allerdings nur mit Zustimmung des
Bundesrates. 

Die übrigen 25 bis 30% zustimmungsbedürftigen Bundes-
gesetze beruhen auf anderen, nicht geänderten Verfassungs-
normen.

Durch die Ausnahmefälle (die zugunsten des Bundes wir-
ken) und durch einen neuen Zustimmungstatbestand bei
Bundesgesetzen »mit erheblichen Kostenfolgen« für die Bun-
desländer (z.B. Asylbewerberleistungsgesetz) in neuen Ar-
tikel 104 a Abs. 4 GG ist allerdings eine sichere Prognose
über die künftige Zustimmungsquote bei Bundesgesetzen
schwierig. Die jetzige Quote von ca. 55 bis 60% wird aber
auf jeden Fall deutlich sinken, voraussichtlich auf deutlich
unter 30% (gesamt!). Eine neue Untersuchung des Wissen-
schaftlichen Dienstes des Deutschen Bundestages lässt
eine solche sehr deutliche Absenkung erwarten: Zum Bei-
spiel wären von den 400 Gesetzen der 15. Wahlperiode statt
51 nur noch 24% zustimmungsbedürftig gewesen, wenn wir
die neue Regelung schon gehabt hätten.

Der Bund darf von den meisten Kompetenzen bisher nur
Gebrauch machen, wenn eine bundeseinheitliche Rege-
lung zur »Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse im
Bundesgebiet erforderlich« ist (s. Artikel 72 Abs. 2 GG).
Dies hat dem Bund u.a. aufgrund der sehr länderfreundli-
chen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts in
den letzten Jahren insbesondere im Hochschulbereich ex-
treme Schwierigkeiten bereitet, z.B. die für den Bund ne-
gativen Urteile zur Juniorprofessur oder zu Studiengebüh-
ren. Da sich dies auf den gesamten großen Gesetzge-
bungskatalog der konkurrierenden Gesetzgebung, etwa
vom BGB über das Wirtschafts- und Arbeitsrecht bis zum
Arzneimittelrecht, Verkehrsrecht oder Umweltrecht aus-
zudehnen und mit einer enormen Rechtsunsicherheit zu
belasten drohte, mussten Bund und Länder hier eine Lö-
sung finden: Die Länder stimmen einer Änderung des ent-
sprechenden Artikels zu, derart, dass mehr als die Hälfte
der Materien aus der »Erforderlichkeit« herausgenommen
wird, z.B. das BGB, das Strafrecht, das Arbeits- und So-
zialversicherungsrecht, das Wohngeld- und Arzneimittel-
recht, die Luftreinhaltung und die Lärmbekämpfung; ande-
re allerdings, wie das Wirtschaftsrecht oder das Recht der
Abfallbeseitigung, nicht. Natürlich stellt dies einen Kompro-
miss dar.

Der Bund kann ein umfassendes Umweltgesetzbuch
(UGB) verabschieden, ohne an die bisherigen Beschrän-
kungen, insbesondere im Naturschutz und im Wasser-
recht, gebunden zu sein. Auch die Erforderlichkeit ist nicht
nachzuweisen. Allerdings können die Länder in diesem
besonderen Gebiet der konkurrierenden Gesetzgebung
eigene abweichende Regelungen über ihre Landtage tref-
fen. Gerade in den entscheidenden Punkten dürfen die
Länder aber wiederum nicht abweichen: Den abwei-
chungsfesten Kernen (so bei den Grundsätzen des Na-
turschutzes, dem Artenschutz, dem Meeresnaturschutz
und besonders wichtig den »stoff- oder anlagenbezoge-
nen Regelungen im Wasserrecht«, d.h. z.B. Verschmut-
zungsstandards für Gewässer oder den Schadstoffaus-
stoß (ins Wasser) von Industrieanlagen bestimmt der Bund
allein. Im Übrigen: Die Luftreinhaltung ist sowieso aufgrund
einer anderen Bundeskompetenz und ohne Abweichungs-
möglichkeit regelbar.

Außerdem wird das Umweltverfahrensrecht, das im Um-
weltrecht anerkanntermaßen einen besonderen Stellenwert
hat, als Ausnahmefall i.S. einer bundeseinheitlichen (ab-
weichungsfesten) Verfahrensregelung von den Ländern ak-
zeptiert.

Stärkung des Bundes im Bereich Innere Sicherheit.

Der Bund wird im Bereich präventiver Kompetenzen für das
Bundeskriminalamt im Kampf gegen den internationalen Ter-
rorismus (Innere Sicherheit ist eigentlich eine Domäne der
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Länder, s. z.B. Polizeirecht!) gestärkt. Er erhält außerdem die
ausschließliche Gesetzgebung im Bereich

– Melde- und Ausweiswesen,
– Waffenrecht und
– Kernenergie.

Beteiligung der Länder an der Finanzverantwortung des
(Gesamt-)Staates:

– Die Länder beteiligen sich künftig an den Verpflichtun-
gen aus dem Europäischen Stabilitätspakt im Verhältnis
65 : 35, d.h. an eventuellen künftigen Sanktionszahlun-
gen wegen »übermäßiger« Verschuldung; denn auch die
Länder tragen ca. zu einem Drittel zu dem öffentlichen
Schuldenberg bei.

– Bund und Länder teilen sich künftig die Lasten aus der
Verletzung insbes. von EU-Recht grundsätzlich nach dem
Verursacherprinzip. Dies ist besonders wichtig für die
Risikotragung der Länder aus ihrem künftigen Abwei-
chungsrecht im Umweltbereich.

Die Verhandlungsführung der Länder in Brüssel wird selbst
in den Bereichen ausschließlicher Landeskompetenzen auf
drei zentrale Bereiche der Länder zurückgeführt: Schule,
Kultur (ohne auswärtige) und Rundfunk. In allen anderen Be-
reichen ist der Bund nunmehr Verhandlungsführer.

Was gewinnen die Länder?

Die Landtage werden durch neue, auf sie übertragene Ge-
setzgebungskompetenzen gestärkt: Sie können künftig
selbst entscheiden über das Öffentliche Dienstrecht sowie
über die Besoldung und Versorgung ihrer(!) Beamten, das
Hochschulrecht und 14 weitere Materien (z.B. Versamm-
lungsrecht, Gaststättenrecht, Ladenschluss).

Stärkung der Kommunen:

Künftig ist keine direkte Aufgabenübertragung durch Bun-
desgesetz auf die Kommunen mehr möglich, damit die Län-
der diese Aufgabenübertragung selbst vornehmen. Die Kom-
munen kommen damit in den Genuss des landesverfas-
sungsrechtlich garantierten Konnexitätsprinzips (Also: Kos-
tenausgleich gesichert).

Länder insgesamt (Landtage/Landesregierung):

Die Länder übernehmen in drei wichtigen Bereichen die
bisherigen Aufgaben, die der Bund insbes. mit Finanzhil-
fen unterstützt hat: Das ist der soziale Wohnungsbau, Ge-
meindeverkehrsfinanzierung und Hochschulbau (sowie Bil-
dungsplanung). Dafür erhalten die Länder zweckgebunde-
ne Kompensationszahlungen, die insges. einen Betrag von

etwa gut 2,5 Mrd. € p.a. bedeuten. Diese sind für die Län-
der bis 2013 auch betragsmäßig gesichert. Danach muss
über die Frage, ob die Mittel noch angemessen und erfor-
derlich sind, für den Zeitraum bis 2019.erneut verhandelt
werden 

Die Grunderwerbssteuer können die Länder künftig eigen-
ständig festlegen.

Wie ist die Lage in den umstrittenen Bereichen
Bildung/Hochschule und Umwelt?

Die Länder wollten gerade in dem Bereich Bildung/Hoch-
schule ihren Punkt machen. Sie sind in diesem Bereich be-
reits sehr stark, da der Schulbereich seit 1949 praktisch völ-
lig in ihrer Hand ist. Der Bund regelt hier nur Randbereiche,
die er auch weiter behält, z.B. Weiterbildung und außerschu-
lische berufliche Bildung. 

Der Hochschulbau – bisher als Gemeinschaftsaufgabe vom
Bund mit ca. 925 Mill. € p.a. unterstützt – wird zu großen
Teilen an die Länder übergeben. Der Bund gibt aus seinem
bisherigen »Hochschulbautopf« 70%, d.h. im mehrjährigen
Durchschnitt 695 Mill. € zweckgebunden an die Länder. Er
selbst behält knapp 300 Mill. € p.a. für überregionale För-
dermaßnahmen im Hochschulbereich. Damit können wich-
tige Bau- und Forschungsvorhaben auch z.B. in den ost-
deutschen Ländern gefördert werden; wenn auch weiter in
enger Zusammenarbeit mit den Ländern (»aufgrund Ver-
einbarung«). 

Bei der Folgegesetzgebung des bisherigen Hochschulrah-
mengesetzes (HRG) ist die Lage etwas komplizierter. Der
Bund hatte in den Verhandlungen angeboten, das HRG –
wie die gesamte Kategorie der Rahmengesetzgebung – auf-
zugeben, aber die Bereiche: Qualitätssicherung, Hochschul-
zulassung und Hochschulabschlüsse zu behalten. Im We-
ge des Kompromisses ging die Qualitätssicherung an die
Länder, Hochschulzulassung und -abschlüsse bleiben beim
Bund. Letzteres macht besonders zusammen mit der Ver-
handlungsführung des Bundes in Brüssel für Hochschul-
angelegenheiten Sinn.

Im Umweltbereich wollte der Bund seit langem ein ein-
heitliches/nationales Umweltgesetzbuch (UGB) schaffen,
am liebsten auf der Basis einer einheitlichen Bundesquer-
schnittskompetenz für Umweltfragen, in die die jetzigen zer-
splitterten Umwelt(teil)Kompetenzen eingeschlossen wer-
den. Dies haben die Länder von vornherein kategorisch ab-
gelehnt. Dann würde es bei der jetzigen Rahmenkompe-
tenz z.B. für Naturschutz und Wasserrecht, für Jagdrecht
und Raumordnung bleiben, einschl. der Unsicherheiten auf-
grund der Rechtsprechung zur »Erforderlichkeitsklausel«.
Das wäre die schlechteste aller Lösungen – ein UGB wäre
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unmöglich. Der Kompromiss sieht vor, dem Bund zunächst
die volle Regelungskompetenz als Teil der konkurrieren-
den Gesetzgebung zu geben und damit endlich ein UGB
zu ermöglichen. Die Länder bekommen aber Abweichungs-
rechte. Sie hatten aber auch bisher schon eigene Gesetz-
gebungsrechte eben »im Rahmen« der Bundeskompetenz,
z.B. im Wasserrecht durch ihre Landeswassergesetze. Al-
lerdings beziehen sich die Abweichungsmöglichkeiten ge-
rade nicht auf die entscheidenden Punkte, nämlich die ab-
weichungsfesten Kerne und auf das Verfahrensrecht (letz-
teres allerdings mit Zustimmung durch den Bundesrat). Au-
ßerdem bekommt der Bund eine dreieinhalbjährige Frist bis
Ende 2009, bis er ein UGB fertiggestellt hat. Erst dann
können die Länder davon abweichende Regelungen tref-
fen. Der Bund behält im Übrigen auch danach durch die
sog. lex-posterior-Regelung – d.h. das jeweils jüngere Ge-
setz setzt sich durch – weiteren Einfluss.

Entscheidend ist auch in diesem Bereich Umwelt, da die Ide-
allösung aus Bundessicht nicht erreichbar ist, eine realisti-
sche Kompromissfindung, die aber z.B. jedem Investor die
entscheidenden Daten bundesrechtlich an die Hand gibt:
insbes. beim Verfahren und bei Qualitäts- oder Verschmut-
zungsstandards, bei Luft und Wasser. Zusammen mit der
EU-Haftung der Länder, die bei ihren Abweichungsmöglich-
keiten immer das EU-Recht einhalten müssen und das Ri-
siko einer fehlerhaften Abweichung nunmehr selbst tragen
– ist das m.E. ebenfalls ein vertretbarer Kompromiss.

Resümee: Gewinn für den Gesamtstaat

Die Reformziele:

– stärkere Kompetenztrennung,
– Abschaffung der Rahmengesetzgebung,
– Senkung der Zustimmungsquoten von Bundesgesetzen,
– Neuordnung der Finanzverantwortung von Bund und Län-

dern, insbes. gegenüber der EU,

werden mit dem vorliegenden Gesamtpaket (Verfassungs-
änderndes Gesetz und Begleitgesetz) m.E. weitgehend
erreicht. 

Das Bund-Länder-Verhältnis wird dadurch transparenter ge-
staltet. Die Verantwortlichkeit der beiden Ebenen wird kla-
rer, die Bundesgesetzgebung erleichtert, verfassungsrecht-
liche Risiken vermindert. Europarecht kann schneller um-
gesetzt werden, und der Bund ist in Brüssel besser aufge-
stellt. Damit wird letztlich die Gesamtstabilität im Bund-
Länder-Verhältnis verbessert und die Reformfähigkeit des
föderalen Systems unter Beweis gestellt.

Das heißt, die Antwort auf die Eingangsfrage lautet: beide
Ebenen – Bund und Länder – gewinnen sowie die Bür-

ger durch mehr Transparenz im politisch-demokratischen
System.

Das heißt allerdings nicht, dass nicht in dem einen oder an-
deren Einzelpunkt – wenn denn die Gesamtkonstruktion der
Reform nicht gefährdet wird – doch noch Änderungen statt-
finden können, z.B. beim Strafvollzug, der auch nur von
wenigen Ländern wirklich gewollt ist, oder m.E. besonders
bei der Frage des sog. »Kooperationsverbots«. Denn es ist
nicht einzusehen, dass der Bund den Ländern selbst dann
keine Finanzhilfen gewähren darf (!) – etwa im Schul- oder
Hochschulbereich –, wenn die Ländermehrheit es selbst will
(und der Bund auch).
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Die Liste der Gewinner ist stattlich

Bei allen Verhandlungen vor, in und nach der Bundesstaats-
kommission war eines immer klar: Eine Föderalismusre-
form kann es nur geben, wenn es keine Verlierer und viele
Gewinner gibt. Denn jede Verfassungsreform erfordert Zwei-
Drittel-Mehrheiten im Deutschen Bundestag und im Bun-
desrat. Die Liste derer, die heute objektiv (wenn auch noch
nicht immer subjektiv) zu den Gewinnern der Reform zu zäh-
len sind, ist darum durchaus stattlich:

Erster Gewinner: Der Bund

Die Bundesgesetze macht in Zukunft wieder der Bundes-
tag. Die vom Grundgesetz gewollte Mitwirkung des Bundes-
rates wird wieder Mitwirkung. Das heilsame Einfließen des
Sachverstandes der Landesexekutiven im Bundesratsdurch-
gang bleibt. Aber das Vetorecht der Länder – und damit die
Mitsprache der Ministerpräsidenten in der Bundespolitik –
wird deutlich reduziert: In Zukunft wird wieder das suspen-
sive Veto (Einspruchsgesetze) die Regel sein und das in
den vergangenen Jahrzehnten zum Regelfall mutierte abso-
lute Veto der Länder bei Zustimmungsgesetzen die Ausnah-
me. Damit ist wieder der Bundestag – und nicht mehr der
Vermittlungsausschuss – das zentrale Organ der Bundes-
gesetzgebung.

Im Zuge der Kompetenztrennung wird eine Reihe von Ma-
terien aus bisherigen Mischzuständigkeiten (Rahmenge-
setzgebung des Bundes mit ausfüllenden Gesetzen der
Länder) in die Bundesgesetzgebung übertragen. Beson-
ders im Umweltbereich erhält der Bund zu seinen bisheri-
gen (Abfallbeseitigung, Luftreinhaltung und Lärmbekämp-
fung) auch diejenigen Materien in seine Vollkompetenz, für

die er bisher nur Rahmengesetze erlassen durfte (Natur-
schutz und Landschaftspflege, Wasserhaushalt). Damit ist
der Bund erstmals in der Lage, das seit langem bestehen-
de Projekt eines Umweltgesetzbuchs (UGB) zu realisieren.
Gleiches gilt für das Jagdwesen, das Boden- und das Raum-
ordnungsrecht sowie das Recht der Zulassung und der Ab-
schlüsse an Hochschulen, für die der Bund statt der bis-
herigen Rahmen- künftig eine Vollkompetenz erhält. Außer-
dem werden das Melde- und Ausweiswesen und der Schutz
deutschen Kulturguts künftig zu ausschließlichen Bundes-
kompetenzen, ebenso das Atomrecht, das Statusrecht der
Beamten und Richter und die neue Kompetenz des Bun-
des für die Bekämpfung des internationalen Terrorismus
durch das BKA.

Hinzu kommt, dass der Bund bei zwei Drittel der Materien
der konkurrierenden Bundesgesetzgebung künftig nicht
mehr nach den durch die Juniorprofessoren-Entscheidung
des Bundesverfassungsgerichts verschärften Regeln die „Er-
forderlichkeit“ eines Bundesgesetzes nachweisen muss. Bei
Bundesgesetzen dürfen künftig Regelungen über das Ver-
waltungsverfahren und die Behördeneinrichtung getroffen
werden, ohne dass dafür die Zustimmung des Bundesra-
tes nötig ist.

Die Kompetenzlage des Bundes hat sich dadurch erheb-
lich verbessert. Hinzu kommt die Stärkung seiner Außenver-
tretungsbefugnis in Brüssel: der sog. »Ländervertreter« kann
dort künftig nur noch dann für die Bundesrepublik verhan-
deln, wenn »im Schwerpunkt ausschließliche Landeskom-
petenz in den drei Bereichen schulische Bildung, Kultur und
Rundfunk« betroffen sind. Vor allem aber durch den sog.
»Nationalen Stabilitätspakt« ist erstmals die gemeinsame
Verpflichtung von Bund und Ländern zu Haushaltsdisziplin
und die Mithaftung der Länder für Sanktionen der EU klar
geregelt worden. Damit verbessert sich die Europataug-
lichkeit des Grundgesetzes und die Lage für den Bund we-
sentlich.

Zweiter Gewinner: Die Länder 

Auch die Länder können sich zu Recht als Gewinner der Re-
form fühlen. Denn auch die Kompetenzlage der Länder wird
deutlich verbessert. Vor allem in der Bildungs- und Hoch-
schulpolitik, wo die Länder schon bisher die zentrale Rolle
spielen, entsteht jetzt ein zusammenhängender Politikbe-
reich in der Verantwortung der Länder. 

Die ausschließliche Landeskompetenz für die schulische Bil-
dung wird dadurch gestärkt, dass der Bund künftig nicht
mehr jenseits seiner Kompetenzen allein durch die Zuwen-
dung von Finanzhilfen Einfluss auf die Landespolitik nehmen
kann (sog. »Goldener Zügel«). Die »Gemeinschaftsaufgabe
Bildungsplanung« aus den siebziger Jahren, der zuletzt kaum
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noch eine Bedeutung zukam, wird komplett abgeschafft.
Stattdessen werden Bund und Länder in der Schulpolitik
künftig bei der Feststellung der Leistungsfähigkeit des Bil-
dungswesens im internationalen Vergleich (PISA-Studien)
und der Bildungsberichterstattung kooperieren.

Im Hochschulrecht sind die Länder künftig nicht mehr an
das – in der Vergangenheit häufig für Detailregelungen miss-
brauchte – Rahmenrecht des Bundes gebunden. Nur für die
Hochschulzulassung und -abschlüsse besitzt der Bund noch
eine Kompetenz, die ihm auch Förderprogramme in die-
sem Zusammenhang ermöglicht. Die Länder können aber
im Hochschulbereich durch Landesrecht von bundesrecht-
lichen Regelungen abweichen, so dass sie diesen jetzt kom-
plett selber ordnen können. Zugleich entfällt der Einfluss des
Bundes über die bisherige Gemeinschaftsaufgabe Hoch-
schulbau; 70% der bisher vom Bund hierfür aufgewandten
Mittel erhalten stattdessen die Länder (mindestens) bis 2013
zweckgebunden übertragen – das sind knapp 700 Mill. €
jährlich. 

Auch im Umweltbereich erhalten die Länder in den Mate-
rien, wo sie bisher die Gesetzgebungsbefugnis und der Bund
nur eine Rahmenkompetenz hatte (Naturschutz und Land-
schaftspflege, Wasserhaushalt) ein Abweichungsrecht. Die-
ses für unsere föderale Ordnung neue Instrument ermög-
licht eine deutliche Entkrampfung im Verhältnis zwischen
Bund und Ländern auf der einen, und zwischen starken und
schwachen Ländern auf der anderen Seite: Ohne um Mehr-
heiten und Kompetenzübertragungen kämpfen zu müssen,
können künftig einzelne Länder legislative Innovationen er-
proben und so zum Vorbild für andere werden. Der Bund
hat eine Vollregelungskompetenz und kann ein eigenes Leit-
bild vorgeben und EU-Recht umsetzen, ohne seine bishe-
rige Rahmenkompetenz überdehnen zu müssen oder an
Kompetenzgrenzen zu stoßen. Ob sie mit der – unter Mit-
wirkung des Bundesrates zustande gekommenen – Bun-
desregelung zufrieden sind oder für ihren Bereich eine ab-
weichende Regelung treffen möchten, können also künftig
die Landtage entscheiden. 

Unterschiedliches Landesrecht ist – auch heute schon – un-
serer föderalen Ordnung nicht unbekannt. Im Gegenteil. Dies
stellt auch kein grundsätzliches Problem dar. Wer dies be-
streiten wollte, müsste den Föderalismus als solchen in Fra-
ge stellen. Gegenüber einer vollständigen Kompetenzüber-
tragung an die Länder bietet das neue Instrument der Ab-
weichungsgesetzgebung den Vorteil, dass die Länder, die
mit dem Bundesrecht zufrieden sind, nicht zu 16-facher Ei-
genregelung gezwungen werden und zugleich anderen, ak-
tivistischeren Ländern die Möglichkeit gegeben wird, für ih-
ren Bereich ein abweichendes legislatorisches Programm
zu realisieren. Allerdings wird sich das neue Instrument in
der Praxis bewähren müssen. In den beiden Bereichen, in
denen es an die Stelle des abgeschafften Typs der Rahmen-

gesetzgebung tritt, löst es eine anders bisher nicht zu be-
wältigende Kompetenzverschränkung auf.

Außer einer Reihe von einzelnen Materien aus der bisheri-
gen Rahmen- und der konkurrierenden Kompetenz des Bun-
des (z.B. Presserecht, Versammlungsrecht, Ladenschluss,
Strafvollzug, Heimrecht) sind es vor allem zwei Komplexe,
in denen die langjährige schleichende Kompetenzverlage-
rung von den Ländern auf den Bund umgekehrt wird: Zum
einen wird den Ländern die in den siebziger Jahren auf den
Bund übertragene Regelungskompetenz für das Dienstrecht,
die Besoldung und die Versorgung der eigenen Landes- (!)
Beamten (und Richter) zurückübertragen. Zum anderen wer-
den durch eine Neuregelung des Art. 84 GG die Länder bei
der ihnen seit jeher obliegenden Ausführung der Bundesge-
setze durch die Landesverwaltungen künftig bzgl. der Aus-
gestaltung des Verwaltungsverfahrens und der Behörden-
einrichtung (ebenfalls durch ein Abweichungsrecht von et-
waigen Bundesregelungen) das letzte Wort haben. Insge-
samt schafft die Reform also deutlich mehr Kompetenzen
in der Hand der Länder.

Dritter Gewinner: Die Kommunen

Die Städte, Gemeinden und Gemeindeverbände sind die ei-
gentlichen Gewinner der Reform. Der chronischen finanziel-
len Überlastung der Kommunen wird nun dadurch entge-
gengewirkt, dass die in der Vergangenheit mögliche direk-
te Zuweisung finanzträchtiger Aufgaben in Bundesgesetzen
künftig abgestellt wird. Nur die Länder können künftig ihre
Gemeinden in den Vollzug der Bundesgesetze einschalten,
haben dann aber auch – nach Konnexitätsregelungen in den
Landesverfassungen – für eine angemessene Finanzaus-
stattung zu sorgen. 

Vierter Gewinner: Die Demokratie

Es ist ein Gewinn für unsere Demokratie, wenn künftig wie-
der der Bundestag als »Forum der Nation« das zentrale Or-
gan der Gesetzgebung ist und nicht mehr der nicht-öffent-
lich tagende und nicht aus direkten Wahlen hervorgegange-
ne Vermittlungsausschuss. Die großen Entscheidungen fal-
len damit wieder dort, wo sie hingehören, nämlich im Par-
lament, und nicht mehr in einem für den Bürger wenig trans-
parenten Handel zwischen »Landesfürsten« und den Partei-
und Fraktionsführungen, die hinterher vom Parlament nur
noch ratifiziert werden können. 

In der Vergangenheit konnte oft die jeweilige Opposition über
die (häufig vom Bundestag abweichende) Mehrheit im Bun-
desrat Einfluss auf die Umsetzung des politischen Pro-
gramms der Mehrheit gewinnen. Das führt weg von der Kon-
kurrenz-Demokratie, hin zu einer Konkordanz-Demokratie.
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Wenn die Bundesgesetze in der Regel nur mit Billigung der
Oppositionsparteien (im Bundesrat) zustande kommen kön-
nen, dann entwertet das nicht nur das in demokratischen
Wahlen errungene Gestaltungsmandat der Mehrheit. Es
schadet auch der Opposition, die häufig aus staatspoliti-
scher Verantwortung Mitverantwortung für Gesetze über-
nehmen muss, die sie eigentlich ablehnt. Es hindert sie so,
klare Alternative zur Mehrheit des Tages zu sein. Oder aber
es verleitet zu einer obstruktiven Blockadepolitik, die nicht
im Interesse der Demokratie und des Gemeinwesens liegt.
Die Föderalismusreform ist darum im Zentrum Demokra-
tiereform.

Darin, dass wichtige Vorhaben immer nur mit zumindest der
Tolerierung der anderen großen Volkspartei realisiert werden
können, lag in der Vergangenheit eine latente Tendenz zu ei-
ner »großen de facto Koalition«. Indem die Bundesgesetz-
gebung wieder grundsätzlich Sache des Bundestages wird,
schafft die heutige förmliche große Koalition gewisserma-
ßen die institutionellen Voraussetzungen, dass künftig auch
wieder kleine Koalitionen effektiv regieren können.

Fünfter Gewinner: Die Bürger

Letztlich ist der Gewinner Föderalismusreform darum vor
allem der Bürger: Seine Wahlentscheidung ist wieder mehr
wert, wenn sie ein Mandat zu effektiver Politikgestaltung
umfasst, das sich in der Wirklichkeit nicht überall an den
Verflechtungen und Verschränkungen des föderalen Sys-
tems bricht. 

Dadurch, dass das Ausmaß der Politikverflechtung der fö-
deralen Ordnung verringert wird, wird für den Bürger wie-
der deutlicher erkennbar, wer in seinem Staat für was ver-
antwortlich ist. Allein solche (relative) Entscheidungs- und
Systemtransparenz ermöglicht es dem Bürger, Politik durch
Zustimmung zu belohnen oder durch Stimmentzug in Wah-
len zu sanktionieren und so seine Rolle als Subjekt der De-
mokratie effektiv auszufüllen. Wo er diese nicht kann und
mit Entscheidungen eines nicht identifizierbaren Geflechts
von Entscheidungsträgern konfrontiert wird, auf das er kei-
ne Einflusschance erkennen kann, sind Politikverdrossen-
heit und Wahlabstinenz die logische (wenn auch nicht die
richtige) Folge.

Der demokratische und soziale Bundesstaat ist das politi-
sche Gehäuse, in dem der Bürger zugleich seine individu-
elle und politische Freiheit und seine innere, äußere und so-
ziale Sicherheit garantiert findet. Ein Staat, der seine Aufga-
ben effektiver und schneller erledigen kann, der sich auf
geänderte Rahmenbedingungen flexibler einstellen und sich
im internationalen Spiel der Kräfte erfolgreich zur Geltung
bringen kann, ist darum ein Gewinn auch für seine Bürger,
die davon abhängen. Auch insofern ist eine Föderalismus-

reform, die Blockaden und Verflechtungen abbaut und Hand-
lungsfähigkeit und Verantwortlichkeit herstellt, eine Reform
für die Bürger. 

Sechster Gewinner: Die Wirtschaft

Die Bürger in ihrer Kapazität als wirtschaftende Subjekte sind
der wichtigste Teil der Wirtschaft. Auch und gerade in die-
ser Rolle sind sie auf eine effektive politische Ordnung an-
gewiesen. Die mit der Föderalismusreform in Gang gebrach-
te große Staatsreform ist darum ein zentraler Baustein der
Reform der Deutschland-AG. Die Politik der großen Koaliti-
on, die leider vielen vieles zumuten muss, beginnt mit den
unbequemen Reformen also vor der eigenen Haustür, bei
der politischen Ordnung selber.

Wichtig aus der Sicht der Wirtschaft ist, dass die Gestal-
tungskraft und Eigeninitiative der kleineren staatlichen Ein-
heiten durch die Reform nicht unerheblich gestärkt wird, oh-
ne die Einheit des Rechts- und Wirtschaftsraumes zu tan-
gieren. Erstmals erkennt die Verfassung beispielsweise an,
dass das Bürgerliche Recht künftig ohne besondere Prü-
fung der Erforderlichkeit Sache des Bundesgesetzgebers
ist. Zugleich verzichtet es aber auch darauf, die Einzelhei-
ten des Gaststättenrechts, des Ladenschlusses oder des
Messerechts, die ebenso gut von Land geregelt werden kön-
nen, dem nationalen Gesetzgeber vorzubehalten. 

Die von Stimmen in der Wirtschaftwissenschaft immer wie-
der geforderte Übertragung der Prinzipien des Wettbewerbs
auf die föderale Ordnung bleibt dagegen vorerst aus. Zu groß
waren die Einwände und Widerstände derjenigen, die sich
wegen ungleich schlechterer Startbedingungen nicht viel
von einem Wettbewerbsföderalismus versprechen (können).
Zu groß auch die Zweifel, ob es wirklich eine gute Idee ist,
die Funktionsmechanismen der ökonomischen Sphäre auf
die staatliche Sphäre übertragen zu wollen (was umgekehrt
ja bereits in allen Versuchen von Vergesellschaftung und De-
mokratisierung der Wirtschaft gescheitert und widerlegt ist).
Alle Ansätze zur Regionalisierung der Wirtschafts-, Sozial-
und Arbeitsmarktpolitik sind in der zurückliegenden Föde-
ralismusdiskussion gescheitert. Bezüglich der Neuordnung
der föderalen Finanzbeziehungen und der Einbeziehung von
Wettbewerbs- und Belohnungselementen bleibt die für die-
se Wahlperiode vereinbarte Föderalismusdiskussion II ab-
zuwarten. 

Wenn künftig das in den vergangenen Jahrzehnten auf den
verschiedenen staatlichen Ebenen entstandene Umwelt-
recht in einer zusammenhängenden systematischen Kodi-
fikation eines Bundes-Umweltgesetzbuchs mit einheitlichen
Verfahrensstandards und integrierter Vorhabengenehmigung
geregelt ist, dann wissen alle woran sie sind – selbst wenn
in einigen Ländern spezifische Regelungen ihrer bestehen-
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den Landesnaturschutzgesetze möglicherweise als abwei-
chendes Recht fortgetragen werden mögen.

Siebter Gewinner: Die Mahner

Die eigentlichen Gewinner aber sind die Mahner und War-
ner. Selten seit den Debatten um die Einführung des Euro
und den Übergang zur freien Marktwirtschaft im Jahre 1948
hatten sie eine solche Konjunktur wie heute. Auch ein ge-
sunder Strukturkonservatismus gehört zur offenen Gesell-
schaft und hat als Übereilungsschutz durchaus heilsame
Wirkung – aber nur, wenn er nicht im Ergebnis jede grund-
legende Reform verhindert und eine Gesellschaft anpas-
sungsunfähig, unübersichtlich und starr macht. 

Darum muss die Föderalismusreform kommen – trotz aller
Bedenken Einzelner an Einzelnem. Die Bundesstaatsreform – wer sind die

Gewinner, wer sind die Verlierer?

Die Bemühungen um eine Modernisierung des Bundesstaa-
tes nehmen in Deutschland eine konkrete Gestalt an. Ge-
setzentwürfe der Koalitionsfraktionen für eine umfangrei-
che Verfassungsänderung und für ein Begleitgesetz liegen
vor. Bundestag und Bundesrat haben seit dem 15. Mai 2006
gemeinsame Anhörungen von Experten zu den Entwürfen
abgehalten. Noch vor der Sommerpause soll das Parlament
die Neuregelung verabschieden. Auch wenn die Reform der
bundesstaatlichen Willensbildung als Kompromiss zwischen
Bund und Ländern, zwischen Parlamenten und Regierun-
gen sowie zwischen den politischen Parteien, aber auch zwi-
schen großen und kleinen Ländern und innerhalb der Par-
teien gefunden wurde und in einzelnen Fragen noch um-
kämpft ist, lassen sich doch Gewinner und Verlierer identi-
fizieren. Maßstab ist der Gewinn oder Verlust an politischer
Gestaltungsmacht. 

Der Bund gewinnt vor allem Gesetzgebungskompetenzen.
Das gilt zunächst für seine ausschließliche Gesetzgebung,
die um eine ganze Reihe von Gegenständen ergänzt wird:
Melde- und Ausweiswesen, Schutz des deutschen Kultur-
gutes gegen Abwanderung ins Ausland, Terrorismusbe-
kämpfung, Waffen- und Sprengstoffrecht, Versorgung der
Kriegsopfer und Atomrecht (Art. 74 Abs. 1 GG n. F.). Weit
gewichtiger ist der Wegfall der Erforderlichkeitsklausel für
weite Teile der konkurrierenden Gesetzgebung des Bundes.
Bislang hat der Bund hier nur das Gesetzgebungsrecht,
»wenn und soweit die Herstellung gleichwertiger Lebens-
verhältnisse im Bundesgebiet oder die Wahrung der Rechts-
oder Wirtschaftseinheit im gesamtstaatlichen Interesse ei-
ne bundesgesetzliche Regelung erforderlich macht.« Diese
Regelung war 1994 zur Stärkung der Gesetzgebungsbe-
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fugnisse der Länder verschärft worden. Das Bundesverfas-
sungsgericht hat mit einiger zeitlicher Verzögerung in den
letzten Jahren aufgrund dieser Verfassungsänderung in meh-
reren Entscheidungen (Altenpflege, Juniorprofessur und Stu-
diengebühren) an die Erforderlichkeit des Erlasses von Bun-
desgesetzen wesentlich höhere Anforderungen gestellt als
früher. So hat das Gericht ein Eingreifen des Bundesge-
setzgebers als erforderlich bezeichnet, wenn gerade durch
unterschiedliches Recht in den Ländern eine Gefahrenlage
entstehe. Von dieser hohen Hürde wäre der Bundesgesetz-
geber durch den geplanten Wegfall des Erforderlichkeits-
gebots für den den größeren Teil der zur konkurrierenden
Gesetzgebung gehörenden Gegenstände zukünftig befreit.
In der Folge werden diese Bereiche der formell konkurrie-
renden Gesetzgebungsbefugnis des Bundes in der Staats-
praxis in seine ausschließliche Gesetzgebungshoheit fallen.
Weiter gestärkt wird der Bundesgesetzgeber dadurch, dass
zwar seine gegenwärtige Rahmengesetzgebungskonpetenz
entfallen soll. Deren Gegenstände werden aber im Wesent-
lichen in die konkurrierende Gesetzgebung des Bundes über-
führt. Das eröffnet ihm die Möglichkeit zur vollständigen Nor-
mierung von Bereichen, für die er bislang nur einen Rah-
men vorgeben darf. Nimmt man die Ergänzungen der aus-
schließlichen und der konkurrierenden Gesetzgebung zu-
sammen, so erweitern sich die Gestaltungsbefugnisse des
Bundesgesetzgebers erheblich.

Dem stehen zwar ebenfalls beachtliche, aber weniger weit
reichende Machtzuwächse der Landesgesetzgeber gegen-
über. Sie dürfen in den Feldern, die von der Rahmen- in die
konkurrierende Gesetzgebung transferiert werden, in Zu-
kunft abweichende Regelungen erlassen. Das kann die
Macht der Landesparlamente stärken, wenn sie von der
neuen Möglichkeit Gebrauch machen. Ebenso wirkt die Ver-
lagerung einiger Gegenstände aus der konkurrierenden Ge-
setzgebung des Bundes in die Gesetzgebungshoheit der
Länder: Vollzug der Untersuchungshaft, Gebühren der No-
tare, Ladenschluss, Gaststätten, Spielhallen, Messen, Aus-
stellungen sowie Märkte, Flurbereinigung und landwirtschaft-
licher Grundstücksverkehr. Auch werden die Landesgesetz-
geber künftig allein die Besoldung sowie Versorgung und
das Laufbahnrecht ihrer Beamten und Richter verantwort-
lich sein, die bislang in die Rahmengesetzgebungsbefug-
nis des Bundes fallen. Schließlich wird die Macht der Lan-
desparlamente auch dadurch steigen, dass sie zukünftig
abweichende Regelungen treffen dürfen, wenn der Bun-
desgesetzgeber im Regelfall der Bundesaufsichtsverwal-
tung die Einrichtung der Landesbehörden oder das Verwal-
tungsverfahren beschließt. Gegenwärtig bedarf der Bund
für derartige Regelungen zwar die Zustimmung des Bun-
desrates, sie sind für die einzelnen Länder aber verbind-
lich. Damit gewinnen die Landesparlamente zwar nicht
ebenso viel Macht hinzu wie der Bundestag. Sie dürften
aber in der Staatspraxis im Ergebnis gestärkt aus der Re-
form hervor gehen. 

Verlierer der Reform werden in gewissem Umfang die Minis-
terpräsidenten der Länder und ihre Regierungen sein. Ih-
nen wird die Bühne Bundesrat nur noch in weniger Fällen
als gegenwärtig offen stehen. Wegfallen wird vor allem das
Zustimmungserfordernis für Normierungen der Behörden-
einrichtung und des Verwaltungsverfahrens, das gegenwär-
tig die bedeutendste Grundlage für die Mitwirkung der Län-
der an der Bundesgesetzgebung ist (Art. 84 Abs. 1 GG).
An seine Stelle tritt ein neuer Zustimmungstatbestand in Art.
104a Abs. 4 GG n. F. Er greift ein, wenn Bundesgesetze
Pflichten der Länder zur Erbringung von Geldleistungen oder
geldwerten Sachleistungen gegenüber Dritten begründen.
Zwar sind die Auswirkungen dieser Verfassungsänderungen
schwer in Zahlen einzuschätzen. Vieles wird von der Aus-
gestaltung künftiger Bundesgesetze abhängen. Die Prog-
nose, dass sich die Zahl der zustimmungsbedürftigen Ge-
setze ungefähr halbieren wird, scheint jedoch vertretbar. In
diesem Umfang treten Elemente des Gestaltungsföderalis-
mus an die Stelle des im Laufe der Zeit gewachsenen Be-
teiligungsföderalismus.

Eindeutige Gewinner der Reform werden schließlich die
Kommunen sein. Der Bund darf ihnen in Zukunft keine Auf-
gaben mehr übertragen. Das muss er den Ländern über-
lassen. Die aber sind durch das in den Landesverfassun-
gen verankerte Konnexitätsprinzip verpflichtet, den Kom-
munen die entstehenden Mehrkosten zu erstatten. Einen
solchen Kostenersatz haben die Kommunen bislang vom
Bund nicht erhalten, weil es keine direkten Finanzbeziehun-
gen zwischen dem Bund und ihnen gibt. Vielmehr gelten
die Kommunen auch in dieser Hinsicht als Teil der Länder
(Art. 106 Abs. 9 GG).

Größter Gewinner der Bundesstaatsreform werden aber die
Bürgerinnen und Bürger sein. Sie werden nach der Neu-
ordnung der Gesetzgebungsbefugnisse besser beurteilen
können, wer für welche Regelung verantwortlich ist. Auch
werden sie weniger Politikblockaden im Bundesrat erleben
als in der Vergangenheit. Wahlsiege im Bund werden stär-
ker als gegenwärtig zu der Politik führen, die eine siegrei-
che Partei oder Koalition verwirklichen will. Landtagswahlen
werden an politischer Bedeutung gewinnen, weil die Lan-
desparlament Gestaltungsbefugnisse gewinnen. Negativ zu
verbuchen ist allerdings, dass die unbedingt notwendige
Modernisierung der Finanzverfassung noch aussteht. Sie
muss dringend angepackt werden, auch wenn sie noch grö-
ßere Schwierigkeiten bereiten wird als der erste Schritt der
Bundesstaatsreform.
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